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Amtsgericht Heidelberg 
Vollstreckungsgericht 
Kurfürsten-Anlage 15 
69115 Heidelberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az.: (3) 5 K 48/22 
 
 

Verkehrswertermittlung (Marktwert) 
 

gemäß § 194 BauGB 
 
 

Versteigerungsobjekt: 
 
 

Eigentumswohnung, gelegen im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilien-
Wohngebäudes, (Haus B), Baujahr 1969/1970, Teil einer Wohnanlage mit 
insgesamt 91 Wohnungen in 3 Gebäuden, Tiefgarage, Reihengaragenanlage mit 
Einzelgaragen und Stellplätzen im Freien 
Wohnung bestehend aus Flur/Windfang, kleine Küche, fensterloses Bad, Loggia, 
Wohnfläche ca. 36 m², Nutzungsregelung für einen Abstellraum im Keller Nr. 58 
und einen Pkw-Abstellplatz im Freien Nr. 58, Zuweisung zur ausschließlichen Nut-
zung in der Teilungserklärung 
 
in 

   
  Am Leimbachring 46 

69207 Sandhausen 
 
Gesamtkomplex: Am Leimbachring 40-50 (lt. Grundbuch), 69207 Sandhausen 
 
Anmerkung: 
 
Eine Hausnummer bzw. ein Gebäude mit der Hausnummer Am Leimbachring 50 
gibt es vor Ort auf dem Grundstück nicht.  

 

Deutsche Immobilien-Akademie 

an der Universität Freiburg 

 

 

:  23.06.2023 
:  05-23 
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Wohnung im 3. Obergeschoss (Westseite) 
 

 
 
 
Laubengang im 3. Obergeschoss zur Wohnung (Ostseite) 
 

 
 
 

 
 
  Verkehrswert: € 87.000,-- 
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1. Wertermittlungsgrundlagen 
 
 
1.1. Verwendete Unterlagen: 
 
 
- Grundbuch von Sandhausen, Blatt 58, Grundbuchauszug vom 21.06.2022 

 
- Teilungserklärung vom 12.06.1969, Notar Pfizenmayer, Heilbronn UR 

1822/1969 
 

- Nachtrag zur Teilungserklärung vom 16.01.1970, Notar Pfizenmayer Heilbronn 
 

- Wirtschaftsplan 2023 für Wohnung Nr. 58 
 

- Heizkostenabrechnung und Jahresabrechnung für Wohnung Nr. 58 für das 
Jahr 2022 
 

- Gesamtabrechnung Wohnanlage Am Leimbachring 40-48, Sandhausen für 
2022 

 
- Energie-Ausweis vom 22.11.2018 Gebäude Am Leimbachring 46-48, Minol 

Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG, Nikolaus-Otto-Straße 25, 70771 
Leinfelden-Echterdingen 

 
- Kaufvertrag, Notar Dr. Jens Fröhle, Schwetzingen vom 05.03.2020, UR 

571/2020 
 

- Protokoll Eigentümerversammlung vom 19.07.2019 
 

- Bau- und Ausstattungsbeschreibung aus der Teilungserklärung 
 

- Bebauungsplan Nr. 1420, „Entenfluss-Riegel-Kantel, 2. Änderung“ mit schriftli-
chem und zeichnerischem Teil  
 

- Bewilligung beschränkte persönliche Dienstbarkeit vom 03. Februar 1970, Um-
spannstation  
 

- Grundriss Wohnung Nr. 58 
 

- Wohnflächenberechnung des gesamten Objekts vom 17.02.1969 und Wohnflä-
chenberechnung Wohnungstyp T, Nr. 5 in Haus B (Wohnung Nr. 58) 
 

- Ansichten und Schnitte 
 

- BORIS-BW, Bodenrichtwertkarten, Richtwerte zum 01.01.2022 
 

- einschlägige Internetportale zu Marktmieten und Verkaufspreisen, z.B. Im-
moScout, Immonet etc. 
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- Mietspiegel der Stadt Heidelberg 2021 

 
- Grundstücksmarktbericht der Stadt Heidelberg 2020 und 2022 

 
- umfangreiche mündliche Informationen des Hausmeisters im Ortstermin 

 
- Informationen des Mieters zur Höhe der monatlichen Mietzahlung 

 
- Internetseite der Gemeinde Sandhausen 

 
- Erhebungen im Ortstermin 

 
- Ortsplan der Gemeinde Sandhausen  
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1.2. gesetzliche Grundlagen (u.a.): 
 
 
- ImmoWertV 

Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermitt-
lung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung) vom 14. Juli 2021, gültig ab 01.01.2022 

 
- BauGB, 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017, das zuletzt durch Art. 11 des 
Gesetzes vom 08. Oktober 2022 geändert worden ist.  

 
- BBodSchG 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz) vom 17.03.1998, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar geän-
dert worden ist.  

 
- WEG 

Gesetz über das Wohnungseigentum und Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Januar 2021, geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 07.11.2022 

 
- BGB 

Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Januar 2002, 
zuletzt  geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. März 2023  

 
- ErbbauRG 

Gesetz über das Erbbaurecht vom 15.01.1919, zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 7 des Gesetzes vom 
01.10.2013 

 
- WoFlV 

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 
 
- II. BV, 

Zweite Berechnungsverordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen in der Fassung vom 12. Okto-
ber 1990, zuletzt geändert durch Artikel 78 Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2007 

 
- BelWertV 

Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken vom 12.05.2006, zuletzt geändert 
durch Artikel 5 der Verordnung vom 14.10.2022, Beleihungswertermittlungsverordnung 

 
- GEG 

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden vom 08. August 2020, zuletzt geändert durch Artikel 18 a des Gesetzes vom 20. Juli 2022 

 
- BetrKV, 

Betriebskostenverordnung vom 25. November 2003, die durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 
geändert worden ist. 

 
- LBO 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom 05.03.2010, in Kraft getreten am 03.12.2013, zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07. Februar 2023 

 
- BauNVO 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, die durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 14. Juni 2021 geändert worden ist.  

 
- TrinkwV 

Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 
2001) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016, zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung 
vom 22. September 2021 
 

- FlurbG 
Flurbereinigungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976, zuletzt geändert durch Art. 
17 des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 
 

- BewG 
Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Februar 1991, zuletzt geändert durch Art. 
20 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 
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1.3. Literatur (auszugsweise): 
 
- Kleiber, Simon 

Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Handbuch und Kommentar 
zur Ermittlung von Marktwerten, Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksichtigung 
der ImmoWertV 
10. Auflage 2023 

 
- Kröll, Hausmann, Rolf 

Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung 
5. Auflage 2015 

 
- Grüneberg (vormals Palandt), Bürgerliches Gesetzbuch, Kommentar 

81. Auflage 2022 
 
- Gramlich, Bernhard 

Mietrecht, Heizkostenverordnung, Betriebskostenverordnung 
13. Auflage 2015 

 
- Ross-Brachmann 

Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und des Wertes baulicher Anlagen von Peter 
Holzner und Ulrich Renner 
29. Auflage 2005 

 
- Ross-Brachmann 

Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien von Ulrich Renner und  
Michael Sohni 
30. Auflage 2012 
 

- Schmitz/Krings/Dahlhaus/Meisel 
Baukosten 2020/2021 
Instandsetzung/Sanierung/Modernisierung/Umnutzung 
24. Auflage 

 
- Wertermittlerportal 

Reguvis Verlag, bestehend u.a. aus 
Kleiber digital, Zeitschrift: Der Wertermittler, einschlägige Fachliteratur und Rechtsprechung 
 

- Tillmann/Seitz 
Wertermittlung von Erbbaurechten und Erbbaugrundstücken 
Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Seitz 
1. Auflage 2020 
 

- Fischer/Biederbeck 
Roland Fischer, Matthias Biederbeck 
Bewertung im ländlichen Raum 
1. Auflage März 2019 

 
- Tillmann/Kleiber/Seitz 

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswertes und Beleihungswertes von Grundstücken 
Hans-Georg Tillmann, Wolfgang Kleiber und Wolfgang Seitz# 
2. Auflage 2017 
 

- Stumpe/Tillmann 
Versteigerung und Wertermittlung 
Bernd Stumpe und Hans-Georg Tillmann 
2. Auflage 2017 
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2. Vorbemerkung 
 
 
2.1. Auftraggeber: 
 
 
Amtsgericht Heidelberg 
Vollstreckungsgericht 
Kurfürstenanlage 15 
69115 Heidelberg 
 
 
Beschluss vom 21.03.2023 
 
 
Az.:  (3) 5 K 48/22 
 
 
 
2.2. Versteigerungsobjekt: 
 
 
Grundbuch von Sandhausen Blatt 58 
5,69/1.000 stel Miteigentumsanteil verbunden mit dem Sondereigentum an der Ein-
Zimmer-Wohnung im Hause B, 3. Obergeschoss 
an Grundstück 
Gemarkung Sandhausen Flurstück 4521 Gebäude- und Freifläche,  
Am Leimbachring 40, 42, 44, 46, 48, 50  10.914 m² 
 
 
Anmerkung: 
 
Eine Hausnummer bzw. ein Gebäude mit der Hausnummer Am Leimbachring 50 
gibt es vor Ort auf dem Grundstück nicht.  
 
 
 
2.3. Ortstermin: 
 
 
Der Eigentümer wurde mit Schreiben vom 05.04.2023 über die Beauftragung der 
Unterzeichnerin informiert und um Übersendung diverser Unterlagen sowie Über-
mittlung von Informationen zu einem möglichen Mieter gebeten worden. Es erfolgte 
keine Reaktion. Ein weiteres Erinnerungsschreiben unter Fristsetzung blieb eben-
falls unbeantwortet. In diesem war die Durchführung des Ortstermins ohne weitere 
Information an den Eigentümer angekündigt worden. Der Eigentümer meldete sich 
erst nach bereits durchgeführtem Ortstermin. Der nochmals angeforderte Mietver-
trag wurde nicht zur Verfügung gestellt.  
 
Über die Gläubigerin gingen dann Informationen zum Objekt und zur Hausverwal-
tung ein. Über die Verwaltung wurde der Hausmeister informiert. Mit diesem wurde 
telefonisch am 08. Mai 2023 ein Besichtigungstermin vereinbart.  
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Der Hausmeister hatte den Mieter der Wohnung über diesen Termin informiert, so 
dass eine Innenbesichtigung möglich war. Zudem hat mir der Hausmeister Zutritt 
zu allen Teilen des Gemeinschaftseigentums in Haus Nr. 46 ermöglicht. Die Be-
sichtigung der weiteren Außenanlagen erfolgte durch die Unterzeichnerin allein.  
 
Die Besichtigung erfolgte am 11. Mai 2023. 
 
 
 
2.4. Stichtage:  
 
 
2.4.1. Wertermittlungsstichtag  11. Mai 2023 
 
 
2.4.2. Qualitätsstichtag   11. Mai 2023 
 
 
 
 
3. Rechtliche Gegebenheiten 
 
 
3.1. Grundbuchstand: 
 
 
Grundbuch von Sandhausen Blatt 58 
 
 
Bestandsverzeichnis 
 
 
laufende Nr. 1 
 
 
5,69/1.000 (fünf, neunundsechzig / tausendstel) Miteigentumsanteil an dem Grund-
stück 
 
Flurstück 4521 Gebäude- und Freifläche   1 ha   09 a  14 m² 
   Am Leimbachring 40, 42, 44, 46, 48, 50 
 
verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 58 bezeich-
neten Ein-Zimmerwohnung im Hause B, 3. Obergeschoss. 
 
Das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen Miteigentumsantei-
len (eingetragen im Grundbuch Nr. 1-91) gehörenden Sondereigentumsrechte be-
schränkt.  
 
Der Wohnungseigentümer bedarf zur Veräußerung des Wohnungseigentums der 
Zustimmung des Verwalters. Die Zustimmung ist nicht erforderlich bei der Veräuße-
rung an den Ehegatten oder an Verwandte auf- und absteigender Linie, sowie bei 
Veräußerung durch den Konkursverwalter oder im Wege der Zwangsvollstreckung, 
ferner bei der ersten Veräußerung durch den derzeitigen Grundstückseigentümer.  
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Wegen Gegenstand und Inhalt des Sondereigentums sowie einer Benutzungs- 
(Gebrauchs-) Regelung wird auf die Bewilligung vom 12. Juni 1969 und 16. Januar 
1970 Bezug genommen. 
 
Der Miteigentumsanteil ist bei Anlegung dieses Grundbuchs aus Band 83 Heft 30 
hierher übertragen worden.  
 
Eingetragen am 20. April 1970. 
 
 
Anmerkung: 
 
Bezüglich des Abstellraums im Kellergeschoss sowie des Pkw-Stellplatzes im 
Freien findet sich in der Teilungserklärung, Seite 24 f, folgende Nutzungs-/ bzw. 
Gebrauchsregelung: 
 
 
„Gemäß § 15  WEG und in Ergänzung zu § 5 der Teilungserklärung wird jedoch als 
Inhalt der Wohnungseigentumsrechte vereinbart, dass die  
 
  Abstellräume (Lattenverschläge) in den Untergeschossen, 
 
  die Autoeinstellplätze in der Tiefgarage, 
 
  die Garagen, 
 
  die Autoabstellplätze im Hofraum, 
 
je ausschließlich von denjenigen Miteigentümern benützt werden, deren Woh-
nungseigentum mit den Nummern der Abstellräume, der Autoeinstellplätze in der 
Tiefgarage, der Garagen und der Autoabstellplätze im Hofraum übereinstimmen.  
 
Es benützen somit je ausschließlich: 
 

a) …………… 
 

die Eigentümer der Wohnungen Nr. 43 – 73 je einen Abstellraum 
im Untergeschoss von Haus B, 

 
  b) …………….. 
 
  c) ……………  
 

d) die Eigentümer der Wohnungen Nr. ………, 58, ………. je einen 
Autoabstellplatz im Hofraum. 
 

 
Dagegen sind sämtliche Wohnungseigentümer von der Mitbenutzung der Haus-
meisterwohnung im Haus B, Erdgeschoss, bestehend aus 
 

3 Zimmern, Küche, Bad, WC, Diele, Flur und Terrasse sowie 1 Ab-
stellraum im Untergeschoss und 1 Autoabstellplatz im Hofraum, 
 
- im Aufteilungsplan je mit Nr. 0 bezeichnet und blau umrandet - 
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ausgeschlossen, da diese Wohnung nur für den jeweiligen Hausmeister verwendet 
werden darf.“ 
 
 
Es liegt somit jeweils ein ausschließliches Nutzungsrecht unter Ausschluss aller 
anderen Wohnungseigentümer hinsichtlich des Kellerraums und des Stellplatzes 
vor.  
 
 
 
Abteilung II:  
 
 
laufende Nr. 1 
 
Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in dem Nutzungsrecht für ei-
ne Umspannstation nebst Zubehör und elektrische Kabel der  
 Badenwerk Aktiengesellschaft Karlsruhe. 
Die Ausübung des Rechts ist übertragbar. 
Bezug: Bewilligung vom 03. Februar 1970 
Eingetragen am 16. März 1970 mit dem Miteigentumsanteil hierher übertragen am 
20. April 1970. 
 
 
laufende Nr. 4: 
 
die Zwangsversteigerung ist angeordnet. 
Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts -Vollstreckungsgericht- Heidelberg vom 
30.05.2022 (5 K 48/22). 
Eingetragen (MAN040/122/2022) am 21.06.2022 
 
 
 
3.2. Wertbeeinflussende Rechte und Belastungen: 
 
 
Sonstige nicht eingetragene Rechte sind nicht bekannt. Bei der Bewertung wird in-
soweit Lastenfreiheit unterstellt. 
 
Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs eingetragen sind, sind 
in der Verkehrwertschätzung nicht berücksichtigt. 
 
 
3.3. Sonstiges: 
 
 
Die Wertermittlung wurde auf der Basis des besichtigten Objekts sowie den zur 
Verfügung stehenden Unterlagen erstellt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung 
sowie die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit der Genehmigung wurden nicht 
geprüft. Die nachfolgende Wertermittlung unterstellt die formelle und materielle Le-
galität des Bewertungsobjekts und seiner Nutzung. 
 
Soweit dieser Bewertung keine schriftlichen Auskünfte der Behörden beigefügt 
sind, wurden diese jeweils mündlich eingeholt. 
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4. Grundstücksbeschreibung 
 
 
Das im Wesentlichen rechteckig geschnittene Grundstück liegt in der Gemeinde 
Sandhausen, östlich des Ortskerns in ebener Lage. Der Bereich des Grundstücks, 
in dem sich die Tiefgarage, die Garagenanlage und die Stellplätze (Hofraum) be-
finden, liegt ca. 1,80 m tiefer als das übrige Grundstück; dieser Teil ist über Trep-
pen zu erreichen.  
 
Das Grundstück liegt im Bereich des bestandskräftigen Bebauungsplans „Enten-
fluss-Kantel-Riegel, 2. Änderung“ mit folgenden Festsetzungen: 
 
 
WR   reines Wohngebiet 
XII   maximal 12 Vollgeschosse 
o   offene Bauweise 
0,4 GRZ  Grundflächenzahl 0,4 
1,2 GFZ  Geschossflächenzahl maximal 1,2 
GGa   Fläche für gemeinschaftliche Garagen 
 
 
Für jedes der auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind Baugrenzen auf dem 
Grundstück festgelegt.  
 
 
Entfernungen:  Zentrum von Sandhausen mit Rathaus ca. 1 km 

alle Geschäfte des täglichen Bedarfs am Ort, größerer Ein-
kaufsmarkt am nordöstlichen Ende der Gemeinde, ca. 1,5 km 

 
Schulen:  Grundschule, Werkrealschule und Gymnasium am Ort 
   Sonderschule und Kitas, Kernzeitbetreuung im Ort vorhanden 
 
Autobahnanschluss: BAB A 5, Karlsruhe – Frankfurt, Anschlussstelle Heidelberg-

Schwetzingen, ca. 5 km 
 Anschlussstelle Wiesloch-Walldorf, ca. 4 km 
 
ÖPNV:   Busverbindung nach Heidelberg 
   S-Bahn, Bahnhof Leimen St. Ilgen, ca. 3 km 
 
 
 
 
5. Gebäudebeschreibung 
 
 
Auf dem Grundstück befinden sich insgesamt 3 Wohngebäude, 
 
 
- Gebäude A, Hausnummern 42-44 
- Gebäude B, Hausnummern 46-48 
- Gebäude C, Hausnummer 40 
 
 
mit insgesamt 91 Eigentumswohnungen und der Hausmeisterwohnung. 
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Die zu bewertende Wohnung befindet sich in Gebäude B. Dieses Gebäude verfügt 
über zwei Eingänge an der Gebäuderückseite (Osten); der linke Eingang hat die 
Hausnummer 46, der rechte die Nr. 48. 
 
Die Gebäudebeschreibung beschränkt sich auf Gebäude B, Hausnummern 46-48, 
in welchem sich die zu bewertende Wohnung befindet.  
 
Die nachfolgende Beschreibung beruht auf den Angaben in der Baubeschreibung 
aus der Teilungserklärung. Für nicht sichtbare und nicht zugängliche Teile des Ge-
bäudes kann keine Haftung übernommen werden. 
 
Ausgehend von der Baubeschreibung sind die Gebäude hinsichtlich Materialien, 
Bauweise und Ausstattung identisch. Da kein Zugang zu den beiden weiteren Ge-
bäuden bestand, können zu diesen keine weiteren Angaben gemacht werden.  
 
 
 
5.1. Bauweise und Ausstattung: 
 
 
Fundamente:   Beton 
 
Wände: 
 
Untergeschoss:  außen Schalbeton 
    innen Schalbeton und Montagewandbausteine 
 
Umfassungswände:  Montagewandbausteine und Schalbeton 
 
Zwischenwände:  Montagewandbausteine, Bimssteine, Gipsdielen, 

Gasbetonplatten und Schalbeton 
 
Decken:   Stahlbeton-Massivplattendecken 
 
Balkone:   Stahlbeton-Massivkragplatten 
 
Dach:    Flachdach, nicht begehbar 
 
Dachentwässerung:  innenliegende Fallrohre, Eternit oder Kunststoff 
 
Balkongeländer:  Sichtbetonbrüstungen 
 
Außenputz:   Rauputz, Sockel mit Glattstrich 
 
Haustür:   Metalltür mit seitlichem Lichtelement 
    integrierte Klingel- und Briefkastenanlage 
    Gegensprechanlage 
 
Treppen:   Hauseingang mit Kunststeintritten 

Geschosstreppen als Stahlbetonläufe mit Kunststein-
belägen 

 
Treppengeländer:  Stahl lackiert 
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Wände Treppenhaus:  Rauputz mit Farbanstrich 
 
Wände Kellergeschoss: geweißelt 
 
Laubengang:   Wände Rauputz gestrichen 
    Boden teils PVC, teils Terrazzo 

selbstschließenden Abschlusstüren zwischen den ein-
zelnen Wohnungen im Laubengang 

 
 
Böden: 
 
Kellergeschoss:  Beton mit Zementglattstrich 
 
Laubengänge:   Plattenbelag 
 
 
Fenster: 
 
Kellergeschoss:  Stahlfenster 
 
Wohnungen:   Holz-Verbund-Doppelglasfenster  
 
Rollläden:   Kunststoff 
 
 
Heizung:   Ölzentralheizung 
    zentrale Warmwasserversorgung 
 
 
Aufzug:   Schindler Aufzug, Baujahr 1970 
    10 Personen oder 800 kg Traglast 
    Umbau 2014 durch Fa. Hallasch Aufzüge 
 
 
 
5.2. Außenanlagen: 
 
 
Große Freiflächen mit Wiese und älterem Baumbestand, Zugangswege von der 
Straße „Am Leimbachring“. Die gesamten Außenanlagen befinden sich, wie auch 
die Wohngebäude, in einem top gepflegten Zustand. Auf dem Grundstück befindet 
sich ein sehr gepflegter Kinderspielplatz. 
 
Von der Südseite des Grundstücks erfolgt die Zufahrt zur Hoffläche. Hier befinden 
sich die Tiefgarage, die Garagenanlage und die Stellplätze im Freien auf der Hof-
fläche. Auch hier alles sehr gepflegt und sauber.  
 
 
Hoffläche:   Asphalt 
 
Stützmauern und Treppe: Beton 
    Metallgitterzaun als Absturzsicherung 
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Garagenanlagen:  die Tiefgarage besteht aus einem eingeschossigen 

Bau mit Flachdach; dieses ist begrünt und Teil der 
Freiflächen. 

 
 An der Ostseite des Grundstücks befindet sich eine 

Reihengaragenanlage mit abschließbaren Einzelgara-
gen.  

 
 
 
 
6. Wohnungsbeschreibung 
 
 
Eigentumswohnung, gelegen im 3 Obergeschoss, Haus B, Hausnummer 46. Der 
Zugang zur Wohnung erfolgt über ein Treppenhaus und dann über einen an der 
Ostseite des Gebäudes gelegenen Laubengang. 
 
 
 
6.1. Raumaufteilung: 
 
 
Flur/Windfang, kleine Küche, fensterloses Bad, großer Wohn-/Schlafraum und 
Loggia. Die Küche hat ein Fenster nach Osten zum Laubengang, Wohnraum und 
Loggia sind zum Garten, nach Westen, ausgerichtet. Die Wohnfläche beträgt ge-
mäß Plänen bzw. Wohnflächenberechnung ca. 36 m². 
 
Zur Wohnung gehört das ausschließliche Nutzungsrecht am Kellerraum (Nr. 58) 
und dem Pkw-Stellplatz Nr. 58 im Freien im Hof. 
 
 
6.2. Ausstattung: 
 
 
Böden: in allen Räumen Fliesen, aber unterschiedliche Quali-

täten, Farben und Größen 
 im Bereich der Loggia Betonplatten 
 
 
Wände: 
 
Küche: im Arbeitsbereich Fliesenspiegel, sonst tapeziert und 

gestrichen 
 
Bad:  im Bereich der Duschkabine und der Brüstung von 

Handwaschbecken und WC gefliest, im Übrigen tape-
ziert und gestrichen 

 
Wohnraum   Raufaser tapeziert und gestrichen 
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Fenster:   Kunststoff weiß, Isolierverglasung 

Die ursprünglichen Holzfenster gemäß der Baube-
schreibung wurden zu einem nicht bekannten Zeit-
punkt ausgetauscht. Gemäß Teilungserklärung sind 
die hierfür anfallenden Kosten immer vom Eigentümer 
der Wohnung zu tragen.  

 
Fensterbank:   innen Marmor, außen keine Fensterbänke vorhanden 
 
Rollläden:   Kunststoff 
 
 
Sanitärausstattung: 
 
 
Bad: Dusche und Duschkabine, wandhängendes WC mit 

eingemauertem Spülkasten, Handwaschbecken, 
 Waschmaschinen-Anschluss 
 
 
Küche: Küchenzeile mit Herd, Kühlschrank und Spüle sowie 

diversen Oberschränken 
Bei der Wertermittlung wird unterstellt, dass diese Ein-
richtung vom Vermieter gestellt wird.  
Aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse war eine 
Verständigung mit dem Mieter kaum möglich.  

 
 
 
 
7. Baumängel, Bauschäden, notwendige Instandsetzungen 
 
 
7.1. Vorbemerkung: 
 
 
Baumängel sind Schäden, die bereits von Anfang an am Gebäude vorhanden sind, 
z.B. aufgrund fehlerhafter Planung oder mangelhafter Bauausführung. 
 
Bauschäden resultieren üblicherweise auf unterlassener Instandhaltung oder sind 
Folgen von Baumängeln oder sonstigen, von außen auf das Gebäude einwirken-
den Ereignissen. 
 
Instandsetzungsmaßnahmen sind solche zur Wiederherstellung des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs des Bewertungsobjekts, soweit es sich nicht um darüberhin-
ausgehende Modernisierungsmaßnahmen handelt. Auch die Beseitigung von 
Baumängel und Bauschäden stellen Instandhaltungsmaßnahmen dar. 
 
Modernisierung ist ein Eingriff in das Bauwerk, welches zu einer verbesserten 
Funktion und Gebrauchsmöglichkeit führt. Umfassende Modernisierungsmaßnah-
men können ggf. zu einer verlängerten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des 
Objekts führen. 
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7.2. Gemeinschaftseigentum: 
 
 
Im zugänglichen Teil des Gemeinschaftseigentums von Haus B, Hausnummer 46, 
konnten keine sichtbaren Mängel oder Schäden erkannt werden. Auch die Ge-
meinschaftsflächen im Haus befinden sich in einem sehr gepflegten Zustand.  
 
 
 
7.3. Sondereigentum: 
 
 
Die Verkleidung des Rollladenkastens muss geöffnet worden sein. Sie wurde nicht 
wieder fachgerecht angebracht, ebenso wenig der Rollladengurt. In diesem Bereich 
ist zudem durch diese Arbeiten ein Anstrich erforderlich.  
 
Die Tür vom Flur zum Wohnzimmer hat deutliche Gebrauchsspuren, ebenso die 
Wohnungseingangstür (von außen) im Bereich des Schlosses  
 
Ansonsten waren keine offensichtlichen Mängel oder Schäden erkennbar.  
 
 
 
 
8. Wertermittlung 
 
 
8.1. Einleitung: 
 
 
Der Verkehrswert wird wie folgt definiert: 
 
 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigen-
schaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder 
des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ (§ 194 BauGB) 

 
 
Ebenso zu berücksichtigen sind künftige Entwicklungen, die aufgrund konkreter Er-
kenntnisse und Tatsachen realistisch zu erwarten sind, nachhaltig Einfluss auf den 
Wert der Immobilie haben und dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entsprechen. 
Daten, die durch ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse beeinflusst wurden 
oder werden, haben daher bei der Wertermittlung außer Betracht zu bleiben. 
 
Die verschiedenen Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes sind in der Immo-
bilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) beschrieben und normiert. Dies sind 
gemäß § 6 ImmoWertV das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und 
das Sachwertverfahren, die ggf. auch gemeinsam zur Wertermittlung heranzuzie-
hen sind. Die gesetzlichen Regelungen finden sich in §§ 24-26 ImmoWertV für das 
Vergleichswertverfahren, in §§ 27-34 ImmoWertV für das Ertragswertverfahren und 
in §§ 35-39 ImmoWertV für das Sachwertverfahren.  
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Die jeweilige Verfahrenswahl richtet sich nach der Art der zu bewertenden Immobi-
lie bzw. des Grundstücks unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr und der jeweiligen Umstände des Einzelfalls. 
 
Zusätzlich sind gemäß § 8 Abs. 3 ImmoWertV die besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, soweit diese nach Art und Umfang er-
heblich sind und erheblich von dem üblichen örtlichen Grundstücksmarkt und den 
zugrunde gelegten Modellen abweichen. 
 
 
8.2. Wahl des Wertermittlungsverfahrens: 
 
 
Grundsätzlich sind alle genannten Wertermittlungsverfahren gleichrangig. Die Ver-
fahrenswahl bestimmt sich nach den im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehen-
den Gepflogenheiten. 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in der Regel dann anzuwenden, wenn sich der 
Grundstücksmarkt an Vergleichspreisen orientiert. Grundlage ist die Wertermittlung 
auf der Basis von zeitnahen Kaufpreisen vergleichbarer Objekte. 
 
Das Ertragswertverfahren findet Anwendung, wenn das Bewertungsobjekt übli-
cherweise zur Erzielung nachhaltiger Erträge (Renditeobjekt) dient. Für den Käufer 
steht die Verzinsung des von ihm investierten Kapitals in Form der durch Vermie-
tung oder Verpachtung erzielten Erträge im Vordergrund. 
 
Das Sachwertverfahren ist in der Regel für solche Objekte anzuwenden, bei denen 
nicht Rendite-Erwägungen im Vordergrund stehen, sondern eine den persönlichen 
Bedürfnissen entsprechende Eigennutzung. Der Verkehrswert wird auf der Grund-
lage der gewöhnlichen Herstellungskosten aller auf dem Grundstück vorhandenen 
baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Alterswertminderung, Baumängeln 
und/oder Bauschäden, spezifischer Merkmale des Bewertungsobjekts, des Boden-
werts sowie insbesondere der allgemeinen Wertverhältnisse auf dem jeweiligen 
Grundstücksmarkt ermittelt. 
 
Bei Objekten mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts steht der nachhaltig er-
zielbare Ertrag bei der Bildung des Kaufpreises im Vordergrund. Aus diesem Grund 
ist vorliegend das Ertragswertverfahren als sachgerechte Wertermittlungsmethode 
zu Grunde legen. 
 
Der Ertragswert ergibt sich aus der Summe des Bodenwertes und des Ertrags der 
baulichen Anlage. 
 
Zudem sind sonstige Wert beeinflussende Umstände zu berücksichtigen, insbe-
sondere Abweichungen vom normalen baulichen Zustand in Folge unterlassener 
Instandhaltung oder aufgrund des Vorhandenseins von Baumängeln und/oder 
Bauschäden, soweit diese nicht bereits im Rahmen eines reduzierten Ertrags oder 
aber ggf. höheren Bewirtschaftungskosten berücksichtigt sind. 
 
Bei der Ertragswertermittlung wurde die Wohnflächenberechnung aus den Bauak-
ten berücksichtigt. Die Maße wurden den Plänen bzw. der Berechnung entnom-
men. Ein eigenes Aufmaß erfolgte nicht. Die Maße wurden jedoch an Hand der 
Maßketten auf Plausibilität überprüft. Offensichtliche Abweichungen oder Unrichtig-
keiten waren nicht zu erkennen. 
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8.3. Ertragswertermittlung: 
 
 
Wfl. ca.  36 m²    x    9,50 €/m²   = €    342,-- 
Kücheneinrichtung      €      20,-- 
Stellplatz im Freien      €      40,-- 
 
monatlicher Rohertrag     €    402,-- 
 
abzgl. 30 % Bewirtschaftungskosten 
inkl. nicht umlagefähiger Betriebskosten   €    121,-- 
 
monatlicher Reinertrag     €    281,-- 
 
 
Jahresreinertrag: 
 
12 x €  281,--   =  € 3.372,-- 
 
 
Bodenwert: 
 
 
Grundstücksgröße  10.914 m² 
 
Bodenrichtwert zum 01.01.2022 
inkl. Erschließungsbeiträge je m²   = € 910,-- 
 
angemessener Bodenwert     € 910,-- 
 
10.914  m² x 910,--  €/m²  =  € 9.931.740 
 
hiervon 5,69/1.000 stel Miteigentumsanteil,   € 56.512,-- 
 
 
Reinertrag des Bodens: 
 
€ 56.512   x  3%  gerundet   € 1.695,-- 
 
Ertrag der baulichen Anlage     € 3.372,-- 
abzgl. Reinertrag des Bodens    € 1.695,-- 
 
Gebäude-Anteil      € 1.677,-- 
 
 
Gebäude-Ertragswert: 
 
€  1.677,-- x 18,33    = € 30.739,-- 
zzgl. Bodenwertanteil      € 56.512,-- 
 
Ertragswert       € 87.251,-- 
 
Ertragswert gerundet     € 87.000,-- 
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8.4. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
 
 
Auf dem Grundstück befindet sich, entsprechend der bewilligten Grunddienstbar-
keit eine Trafostation. Diese ist jedoch für den mit der Wohnung erzielbaren Ertrag 
nicht relevant.  
 
Ebenso wenig ist aufgrund der Größe der Station im Verhältnis zur Grundstücks-
größe auch keine Einschränkung der Nutzbarkeit des Grundstücks gegeben  
 
Anpassungen gemäß § 8 Abs. 3 kommen daher nicht in Betracht.  
 
 
 
8.5.  Erläuterungen zur Ermittlung des Ertragswertes: 
 
 
Der Liegenschaftszins wurde mit 3 % angesetzt. Unter dem Liegenschaftszins ver-
steht man den Zinssatz, mit dem der Verkehrswert von Liegenschaften im Durch-
schnitt verzinst wird. Damit wird die zu erwartende Entwicklung der Immobilie nach 
allgemeinen Wert- und Ertragsverhältnissen berücksichtigt. 
 
Gemäß Auskunft des Gutachterausschusses südöstlicher Rhein-Neckar-Kreis bzw. 
des von diesem veröffentlichen Immobilienmarktberichtes wurden noch keine eige-
nen Liegenschaftszinssätze aus der Kaufpreissammlung abgeleitet.  Zu Grunde ge-
legt werden daher die allgemeinen Regeln und Erfahrungswerte sowie die Empfeh-
lungen in der Fachliteratur für Eigentumswohnungen. Ebenso wurden der aktuelle 
Grundstücksmarktbericht der Stadt Heidelberg zur Plausibilitätskontrolle berück-
sichtigt. 
 
Grundsätzlich wird dabei für Eigentumswohnungen nicht ländlichen Gemeinden ein 
Liegenschaftszinssatz in Höhe von 3,5 % empfohlen, für Eigentumswohnungen 
nicht ländlichen Gemeinden von 4 %. Das Objekt befindet sich in Sandhausen mit 
gutem Anschluss durch ÖPNV nach Heidelberg. Die Nachfrage nach Immobilien in 
Sandhausen ist nach wie vor hoch. Für Eigentumswohnungen in Heidelberg in Ob-
jekten mit mehr als 11 Wohnungen wurde selbst in der Lageklasse 5, der „schlech-
testen“ Klasse ein durchschnittlicher Liegenschaftszins von 2,4 % bei einer Rest-
nutzungsdauer des Gebäudes von 34 Jahren und einer Standardabweichung von 
+/- 2,1 % ermittelt. Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren wurde ein Lie-
genschaftszins von 3 % für sachgerecht erachtet.  
 
Bei dem Gebäude wird von einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren ausgegan-
gen. Ausgehend von einer Fertigstellung des Anwesens im Jahr 1970 und somit 
einem Gebäudealter von 53 Jahren ergibt sich eine Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes und der Wohnung von 27 Jahren. 
 
Bei einem Liegenschaftszins von 3% und einer Restnutzungsdauer von 27 Jahren 
ergibt sich ein Vervielfältiger von 18,33. 
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Beim Ansatz der Bewirtschaftungskosten sowie der nicht umlagefähigen Betriebs-
kosten wurden die letzte Jahresabrechnung sowie der aktuelle Wirtschaftsplan für 
das Gesamtobjekt sowie die Wohnung berücksichtigt. Hieraus ergeben sich bezo-
gen auf den Jahresrohertrag Bewirtschaftungskosten von 30 %. Die Kosten resul-
tieren insbesondere auf den Verwaltergebühren sowie der Zahlungen zur Erhal-
tungsrücklage für die gesamte Wohnanlage. Es liegt keine Mehrhausanlage vor, 
bei der die Kosten der einzelnen Objekte getrennt abgerechnet werden können.  
 
Die auf einen Mieter umlagefähigen Kosten sind ebenfalls sehr hoch. Sie beruhen 
insbesondere den Kosten für das Hausmeister-Ehepaar, die in Voll- bzw. Teilzeit 
die notwendigen Arbeiten an der gesamten Anlage durchführen. Allein diese Kos-
ten betragen gemäß letzter Jahresabrechnung für die Wohnung rd. € 790,--, somit 
monatlich rd. € 66,--. Gemäß der letzten Jahresabrechnung ergeben sich monatlich 
auf einen Mieter umlagefähige Kosten von € 180,--. 
 
Im Hinblick auf den Zustand der Wohnung und des gesamten Objekts sowie die 
Höhe der Erhaltungsrücklage war keine weitere Anpassung bei den Betriebskosten 
erforderlich.  
 
Soweit eine Verständigung mit dem Mieter möglich war, zahlt dieser eine monatli-
che Miete von € 500,--. Ausgehend von den aus den Betriebskostenabrechnungen 
ermittelten monatlichen umlagefähigen Betriebskosten in Höhe von € 180,--, ver-
bleibt eine monatliche Zahlung auf die Miete und den Stellplatz von € 320,--. Bei 
einer Miete für den Stellplatz von € 30,-- entfallen auf die Wohnung dann nur noch 
€ 290,--, was einer Miete von 8,06 €/m² entspricht. Dieser Betrag liegt unterhalb der 
Miete, die bei einer Neuvermietung gefordert werden könnte. Unter Berücksichti-
gung der Möglichkeiten einer Mieterhöhung auf der Basis der mietrechtlichen Vor-
schriften, wäre eine Mieterhöhung um 20 %, entsprechend 1,61 €/m² möglich. Dies 
ergibt einen Betrag in Höhe von € 9,66 je m². Für den Stellplatz wurde eine mögli-
che Erhöhung um 10 € je Monat zugrunde gelegt. Diese erzielbaren Beträge wur-
den bei der Wertermittlung zugrunde gelegt. Für die Nutzung der in der Wohnung 
vorhandenen Küche mit allen notwendigen Geräten wird ein monatliches Nut-
zungsentgelt von € 20,-- angesetzt.  
 
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass trotz mehrfacher Aufforderung vom Ei-
gentümer der Mietvertrag nicht vorgelegt wurde. Ob ggf. abweichende vertragliche 
Vereinbarungen existieren, die eine solche Mieterhöhung nicht ermöglichen, konnte 
daher nicht geklärt werden. Ggf. kann sich der Verkehrswert ändern, wenn abwei-
chende vertragliche Vereinbarungen, z.B. eine Staffel- oder Indexmiete, getroffen 
wurden.  
 
Der Bodenrichtwert wurde den Veröffentlichungen in BORIS, Bodenrichtwertportal 
Baden-Württemberg entnommen. Für den Bereich des Wertermittlungsobjekt wur-
de ein Richtwert von 910,-- €/m² ermittelt. Dieser bezieht sich auf baureifes Land 
für Wohnbauflächen, Bebauung mit Mehrfamilienhäusern, incl. aller Erschließungs-
beiträge. Änderungen des Richtwertes waren aufgrund der zeitlichen Nähe der Er-
mittlung sowie der Lage des Objekts innerhalb der Richtwertzone nicht angezeigt.  
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9. Zusammenfassung 
 

 
Bei der Bewertung wurden der derzeitige Zustand des gesamten Objekts und der 
Wohnung sowie die geschilderten Mängel und Schäden berücksichtigt. Beschrie-
ben wurde die vorherrschende Ausstattung des Gebäudes sowie der Wohnung, die 
in Teilbereichen abweichen kann, ohne dass dies einen Einfluss auf den Ertrags-
wert hat. 
 
Bei der Besichtigung des Objekts wurden keine Untersuchungen hinsichtlich der 
Standsicherheit des Gebäudes, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische 
oder pflanzliche Schädlinge im Holz oder Mauerwerk durchgeführt. Ebenso wurden 
keine Untersuchungen hinsichtlich eventueller Altlasten durchgeführt. Bei der Be-
wertung wurden daher kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse unterstellt. Für den 
Fall des Vorliegens derartiger Altlasten wäre der Verkehrswert ggf. zu korrigieren. 
 
Feststellungen vor Ort wurden insoweit getroffen, wie sie für die Wertermittlung von 
Bedeutung sind. Untersuchungen, die eine Zerstörung der Bausubstanz erfordert 
hätten, wurden nicht durchgeführt. Eine Haftung für nicht erkennbare oder verdeck-
te Mängel sowie für Mängel an nicht zugänglichen Bauteilen muss daher ausge-
schlossen werden. Vor Ort wurden keine Funktionsprüfungen der technischen An-
lagen und Einrichtungen durchgeführt. Auch hier wird ordnungsgemäße Funktions-
fähigkeit unterstellt. 
 
Gemäß Auskunft des Bauamtes der Gemeinde Sandhausen liegen für das Grund-
stück keine Baulasten bzw. Eintragungen in das Baulastenverzeichnis vor. 
 
Der Verkehrswert wird aus dem Ertragswert abgeleitet und auf  
 
 

€ 87.000,-- 
 

in Worten: siebenundachtzigtausend EURO 
 
 
geschätzt. 
 
Die Bewertung habe ich aufgrund einer eingehenden persönlichen Besichtigung 
des Gebäudes Nr. 46 (im Inneren) im Beisein des Hausmeisters und der Wohnung 
unter Anwesenheit des Mieters vorgenommen. Wesentliche Teile der Außenanla-
gen wurden im Beisein des Hausmeisters besichtigt.  
 
Ich versichere, dass ich in der Sache unbeteiligt bin und die Bewertung eigenhän-
dig und unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhält-
nisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis erstattet habe. 
 
 
Heidelberg, den 19. Juni 2023 
 
 
 
 
Astrid Sprenger-Hentschel 
Diplom-Sachverständige 
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10. Anlagen 
 

 
- Teilungserklärung vom 12.06.1969, Notar Pfizenmayer, Heilbronn UR 

1822/1969 
 

- Nachtrag zur Teilungserklärung vom 16.01.1970, Notar Pfizenmayer Heilbronn 
 

- Energie-Ausweis vom 22.11.2018 Gebäude Am Leimbachring 46-48, Minol 
Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG, Nikolaus-Otto-Straße 25, 70771 
Leinfelden-Echterdingen 
 

- Bau- und Ausstattungsbeschreibung aus der Teilungserklärung 
 

- Bebauungsplan Nr. 1420, „Entenfluss-Riegel-Kantel, 2. Änderung“ mit schriftli-
chem und zeichnerischem Teil  
 

- Bewilligung beschränkte persönliche Dienstbarkeit vom 03. Februar 1970, Um-
spannstation  
 

- Grundriss Wohnung Nr. 58 
 

- Wohnflächenberechnung des gesamten Objekts vom 17.02.1969 und Wohnflä-
chenberechnung Wohnungstyp T, Nr. 5 in Haus B (Wohnung Nr. 58) 
 

- Ortsplan der Gemeinde Sandhausen 
 

- Fotodokumentation mit 23 Lichtbildern, incl. Deckblatt 
 
 
 
 
 
Die Verkehrswertschätzung wurde in 3 Ausfertigungen in Papierform sowie in 2 
Ausfertigungen auf CD-ROM im pdf-Format, davon eine für das Archiv der Unter-
zeichnerin, erstellt. Eine weitere Ausfertigung wurde per Email im pdf-Format an 
das Amtsgericht Heidelberg übermittelt. 
 
Die vorliegende Verkehrswertschätzung ist nur für den Auftraggeber und den an-
gegebenen Zweck bestimmt. Jede sonstige Verwendung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Einwilligung der Unterzeichnerin. 
 
 

































Energieausweis f r Wohngeb ude
gem ß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Dieser Energieausweis wurde erstellt f r das Geb ude 

Dieser Ausweis ist g ltig bis zum     

Datum

Aussteller

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG

Nikolaus-Otto-Straße 25

70771 Leinfelden-Echterdingen

Hinweise zu den Angaben ber die energetische Qualit t des Geb udes

Die energetische Qualit t eines Geb udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von 

standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-

zugsfl che dient die energetische Geb udenutzfl che nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen 

Wohnfl chenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen berschl gige Vergleiche erm gli-

chen (Erl uterungen siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfs-

ausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zus tzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energiever-

brauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch  Eigent mer Aussteller

Dem Energieausweis sind zus tzliche Informationen zur energetischen Qualit t beigef gt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das ge-

samte Wohngeb ude oder den oben bezeichneten Geb udeteil. Der Energieausweis ist lediglich daf r gedacht, 

einen berschl gigen Vergleich von Geb uden zu erm glichen.

Geb ude

Geb udetyp

Geb udeteil

Baujahr Geb ude / W rmeerzeuger1

Anzahl Wohnungen

Geb udenutzfl che (A
N
) nach § 19 EnEV aus der Wohnfl che ermittelt

Wesentliche Energietr ger f r 

Heizung und Warmwasser

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

Art der L ftung/K hlung

Anlass der Ausstellung

Seite 1

Unterschrift des Ausstellers

1bei W rmenetzen Baujahr der bergabestation

Registriernummer:

Am Leimbachring 46-48
69207 Sandhausen

22.11.2028 BW-2018-002367453

Mehrfamilienhaus

Haus B

1971 / 1987

32

3057,36 m X

Heiz l

Keine Keine

Frei (nat rliche) L ftung (wie Fensterl ftung)

Sonstiges

X

X

22.11.2018 Oliver Korn, Dipl.-Ing. der Versorgungstechnik (FH) L
G
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Energieausweis f r Wohngeb ude
gem ß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Energiebedarf

Berechneter Energiebedarf des Geb udes

CO
2
-Emissionen1

Anforderungen gem ß EnEV2

Prim renergiebedarf

Geb ude Ist-Wert

EnEV-Anforderungswert

Energetische Qualit t der Geb udeh lle

Geb ude Ist-Wert H
T
‘

EnEV-Anforderungswert H
T
‘

Die Anforderungen des EEW rmeG werden durch die 

Ersatzmaßnahmen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW r-

meG erf llt.

Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW rmeG versch rf-

ten Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Die in Verbindung mit § 8 EEW rmeG um       % ver-

sch rften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Versch rfter Anforderungswert 

Prim renergiebedarf:   kWh/(m ·a)

Versch rfter Anforderungswert 

f r die energetische Qualit t der 

Geb udeh lle H
T
:    W/(m ·K)

Erl uterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung l sst f r die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschied-

lichen Ergebnissen f hren k nnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine R ck-

schl sse auf den tats chlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedardswerte der Skala sind spezifische Werte nach der ENEV pro 

Quadratmeter Geb udenutzfl che (A
N
), die im Allgemeinen gr ßer ist als die Wohnfl che des Geb udes.
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Registriernummer:

 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

kg/(m2  a)

F r Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

 Verfahren nach DIN V 18599

      Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

 Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Geb udes
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

kWh/(m   a)

Ersatzmaßnahmen4

Vergleichswerte Endenergie5
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Angaben zum EEW rmeG3

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des W rme- und K ltebe-

darfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-W rmegesetzes (EEW rmeG)

Art:   Deckungsanteil:   %

       % 

       %

A+ A B C D E F G H

Sommerlicher W rmeschutz (bei Neubau) eingehalten   

Energiebedarf

Berechneter Energiebedarf des Geb udes

CO
2
-Emissionen1

Anforderungen gem ß EnEV2

Prim renergiebedarf

Geb ude Ist-Wert

EnEV-Anforderungswert

Energetische Qualit t der Geb udeh lle

Geb ude Ist-Wert H
T
‘

EnEV-Anforderungswert H
T
‘

Die Anforderungen des EEW rmeG werden durch die

Ersatzmaßnahmen nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW r-

meG erf llt.

Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW rmeG versch rf-

ten Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Die in Verbindung mit § 8 EEW rmeG um      % ver-rr

sch rften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Versch rfter Anforderungswert

Prim renergiebedarf: kWh/(m ·a)

Versch rfter Anforderungswert

f r die energetische Qualit t der

Geb udeh lle H
T
: W/(m ·K)

Erl uterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung l sst f r die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiediebedarfs unterschiedliche Viebedarfs unterschiedliche V -

lichen Ergebnissen f hren k nnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine R ck-

schl sse auf den tats chlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedardswerte der Skala sind spezifische Werte nach der ENEV pro 

Quadratmeter Geb udenutzfl che (A
N
), die im Allgemeinen gr ßer ist als die Wohnfl che des Geb udes.
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Registriernummer:

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

kg/(m2  a)

nF r Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahrenn

Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Verfahren nach DIN V 18599

      Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

      R

Endenergiebedarf dieses Geb udes
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

kWh/(m   a)  a)

Ersatzmaßnahmen4

Vergleichswerte Endenergie5
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Angaben zum EEW rmeG3

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des W rme- und K ltebe-

darfs auf Grund des Erneuerbare-Energien-W rmegesetzes (EEW rmeG)

Art: Deckungsanteil: %

%

%

     % v

Sommerlicher W rmeschutz (bei Neubau) eingehalten
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Energieausweis f r Wohngeb ude
gem ß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Abrechnungszeitraum Energietr ger Prim r- 

energie-

faktor

Energiever-

brauch 

(kWh)

Anteil 

Warmwasser 

(kWh)

Anteil 

Heizung 

(kWh)

Klima- 

faktor

von bis

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Erfasster Energieverbrauch des Geb udes
Energieverbrauchskennwert des Geb udes 

Erl uterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische 

Werte pro Quadratmeter Geb udenutzfl che (A
N
) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen gr ßer ist als die Wohnfl che des 

Geb udes. Der tats chliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Geb udes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und 

sich ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.
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Vergleichswerte Endenergie1

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich 

auf Geb ude, in denen die W rme f r Heizung und Warm-

wasser durch Heizkessel im Geb ude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahw rme 

beheizten Geb udes verglichen werden, ist zu beachten, 

dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer 

Energieverbrauch als bei vergleichbaren Geb uden mit 

Kesselheizung zu erwarten ist.
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Registriernummer:

Endenergieverbrauch dieses Geb udes
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

kWh/(m   a)

BW-2018-002367453

177

01.01.15 31.12.15 Heiz l in Liter  1,1 449190 51963 397227  1,21

01.01.16 31.12.16 Heiz l in Liter  1,1 501360 75212 426148  1,18

01.01.17 31.12.17 Heiz l in Liter  1,1 443100 78591 364509  1,18

01.01.15 31.12.17 Leerstandszuschlag  1,1 0 0 0 0

01.01.15 31.12.17 Warmwasserpauschale  1,1 0 0 0 0

01.01.15 31.12.17 K hlpauschale 1,8 0 0 0 0

LG-NR. 083.419-2 Am Leimbachring 46-48, 69207 Sandhausen

 Endenergieverbrauch dieses Geb udes
 177 kWh/(m2•a)

 Prim renergieverbrauch dieses Geb udes
 194 kWh/(m2•a)



Energieausweis f r Wohngeb ude
gem ß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Seite 4

Empfehlungen des Ausstellers

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder 
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in 
einzelnen Schritten

empfohlen (freiwillige Angaben)

in Zusammenhang 

mit gr ßerer 

Modernisierung

als Einzel- 

maßnahme

gesch tzte  

Amortisationszeit

gesch tzte  

Kosten pro 

eingesparte 

Kilowattstunde 

Endenergie

Weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erh ltlich bei /unter:
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Maßnahmen zur kosteng nstigen Verbesserung der Energiee zienz sind m glich            nicht m glich

Registriernummer:

Erg nzende Erl uterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Empfehlungen zur kosteng nstigen Modernisierung BW-2018-002367453

X

LG-NR. 083.419-2 Am Leimbachring 46-48, 69207 Sandhausen

1

2

3

4

5

Heizanlage

Dach

Außenw nde

Fenster

Unterer
Geb udeabschluss

Pr fen Sie, ob eine neuere Heizanlage eine
effizientere Energienutzung erm glicht.

Pr fen Sie, ob eine zus tzliche D mmung
der Fassaden Energieverluste vermindert.

Pr fen Sie, ob eine D mmung des
unteren Geb udeabschlusses sinnvoll ist.

Die Berechnung der Kennwerte und insbesondere die Empfehlung von Modernisierungsmaßnahmen in diesem Energieausweis erfolgt ohne
Durchf hrung eines Vororttermins durch den Aussteller und ausschließlich aufgrund der vom Kunden zur Verf gung gestellten Angaben zum
Objekt und zum Energieverbrauch. Daten zum Energiebedarf und der Geb udesubstanz liegen dem Aussteller nicht vor und wurden nicht
gepr ft. F r die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit konkreter Modernisierungsmaßnahmen empfehlen wir einen Vororttermin mit
einem ortsans ssigen Energieberater.

X

X

X

http://www.bbsr-energieeinsparung.de



Energieausweis f r Wohngeb ude
gem ß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 21.11.2013

Erl uterungen

Seite 5

Angabe Geb udeteil – Seite 1 Bei Wohngeb uden, die zu einem nicht unerheb-

lichen Anteil zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung 

des Energieausweises gem ß dem Muster nach Anlage 6 auf den Geb udeteil 

zu beschr nken, der getrennt als Wohngeb ude zu behandeln ist (siehe im Ein-

zelnen §22 EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe „Geb udeteil“ 

deutlich gemacht. 

Erneuerbare Energien – Seite 1 Hier wird dar ber informiert, wof r und in 

welcher Art erneuerbare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enth lt Seite 2 

(Angaben zum EEW rmeG) dazu weitere Angaben. 

Energiebedarf – Seite 2 Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Prim r- 

energiebedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden 

rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage 

der Bauunterlagen bzw. geb udebezogener Daten und unter Annahme von 

standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes 

Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere W rmegewinne 

usw.) berechnet. So l sst sich die energetische Qualit t des Geb udes unabh n-

gig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen 

der standardisierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine 

R ckschl sse auf den tats chlichen Energieverbrauch. 

Prim renergiebedarf – Seite 2 Der Prim renergiebedarf bildet die Ener-

giee zienz des Geb udes ab. Er ber cksichtigt neben der Endenergie auch 

die sogenannte „Vorkette“ (Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) 

der jeweils eingesetzten Energietr ger (z.B. Heiz l, Gas, Strom, erneuerbare 

Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine 

hohe Energiee zienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende 

Energienutzung. Zus tzlich k nnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO
2
-

Emissionen des Geb udes freiwillig angegeben werden. 

Energetische Qualit t der Geb udeh lle – Seite 2 Angegeben ist der 

spezifische, auf die w rme bertragende Umfassungsfl che bezogene Trans-

missionsw rmeverlust (Formelzeichen in der EnEV: H
T
´). Er beschreibt die 

durchschnittliche energetische Qualit t aller w rme bertragenden Umfassungs-

fl chen (Außenw nde, Decken, Fenster etc.) eines Geb udes. Ein kleiner Wert 

signalisiert einen guten baulichen W rmeschutz. Außerdem stellt die EnEV 

Anforderungen an den sommerlichen W rmeschutz (Schutz vor berhitzung) 

eines Geb udes. 

Endenergiebedarf – Seite 2 Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen 

Regeln berechnete, j hrlich ben tigte Energiemenge f r Heizung, L ftung 

und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnut-

zungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator f r die Energiee zienz eines 

Geb udes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-

menge, die dem Geb ude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen 

und unter Ber cksichtigung der Energieverluste zugef hrt werden muss, damit 

die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige 

L ftung sichergestellt werden k nnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen 

Bedarf und damit eine hohe Energiee zienz. 

Angaben zum EEW rmeG – Seite 2 Nach dem EEW rmeG m ssen Neubauten 

in bestimmtem Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des W rme- und 

K ltebedarfs nutzen. In dem Feld „Angaben zum EEW rmeG“ sind die Art der 

eingesetzten erneuerbaren Energien und der prozentuale Anteil der Pflicht-

erf llung abzulesen. Das Feld „Ersatzmaßnahmen“ wird ausgef llt, wenn die 

Anforderungen des EEW rmeG teilweise oder vollst ndig durch Maßnahmen 

zur Einsparung von Energie erf llt werden. Die Angaben dienen gegen ber der 

zust ndigen Beh rde als Nachweis des Umfangs der Pflichterf llung durch die 

Ersatzmaßnahme und der Einhaltung der f r das Geb ude geltenden versch rf-

ten Anforderungswerte der EnEV. 

Endenergieverbrauch – Seite 3 Der Endenergieverbrauch wird f r das Geb ude 

auf der Basis der Abrechnungen von Heiz-und Warmwasserkosten nach der 

Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten 

ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Geb udes 

und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrundegelegt. Der erfasste Energiever-

brauch f r die Heizung wird anhand der konkreten rtlichen Wetterdaten und 

mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. 

So f hrt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter 

nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Geb udes. Der Endenergieverbrauch 

gibt Hinweise auf die energetische Qualit t des Geb udes und seiner Heizungs-

anlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein R ckschluss 

auf den k nftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht m glich; insbesondere 

k nnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark di erieren, weil sie 

von der Lage der Wohneinheiten im Geb ude, von der jeweiligen Nutzung und 

dem individuellen Verhalten der Bewohner abh ngen. Im Fall l ngerer Leerst nde 

wird hierf r ein pauschaler Zuschlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchs-

erfassung einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in 

der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch 

ber eine Pauschale ber cksichtigt: Gleiches gilt f r den Verbrauch von eventuell 

vorhandenen Anlagen zur Raumk hlung. Ob und in wie weit die genannten 

Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle „Verbrauchserfas-

sung“ zu entnehmen. 

Prim renergieverbrauch – Seite 3 Der Prim renergieverbrauch geht aus dem 

f r das Geb ude ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Prim rener-

giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der 

jeweils eingesetzten Energietr ger ber cksichtigen. 

Pflichtangaben f r Immobilienanzeigen – Seite 2 und 3 Nach der EnEV 

besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 16a Absatz 1 genannten Anga-

ben zu machen. Die daf r erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu 

entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3. 

Vergleichswerte – Seite 2 und 3 Die Vergleichswerte auf Endenergieebene 

sind modellhaft ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte f r grobe Ver-

gleiche der Werte dieses Geb udes mit den Vergleichswerten anderer Geb ude 

sein. Es sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungef hr die Werte f r die 

einzelnen Vergleichskategorien liegen.

Aggregierte Darstellung der Berechnung des Energieverbrauchskennwerts auf Seite 3

Berechnung Geb udenutzfl che Berechnung Brennsto menge kWh

Jahr Tage Geb ude- 

wohnfl che

Faktor (*1) Geb ude- 

nutzfl che

Brennsto menge Heizwert Brennsto menge 

(kWh)

1. x = x =

2. x = x =

3. x = x =

Berechnung Kennwert Warmwasser Berechnung Kennwert Heizung

Jahr Warmwasser-

menge in m

Warmwas-

ser Temp. 

in C

Faktor f r WW-

Berechnung (*2)

Anteil Warm-

wasser (kWh) 

(*3)

Kennwert f r 

Warmwasser in 

kWh (m ·a) (zeit-

bereinigt) (*4)

Energieverbrauch 

f r Heizung in 

kWh (*5)

Klimafaktor 

(*6)

Kennwert f r 

Heizung in kWh 

(m ·a) (klimabe-

reinigt) (*7)

1.

2.

3.

Ø Ø Ø                

Leerstandszuschlag f r Warmwasser Leerstandzuschlag f r Heizung Gesamt

WW-Verbrauch ber 

den Gesamtzeitraum in 

kWh (*8)

Leer-

standsfak-

tor (*9)

Zuschlag in 

kWh (*10)

Zuschlag f r Warmwasser (zeit-

bereinigt) in kWh/ (m ·a) (*11)

Energieverbrauch 

f r Heizung ber 

die Gesamtzeit in 

kWh (*12)

Leer-

stands-

faktor 

(*9)

Zuschlag in 

kWh (*13)

Zuschlag f r Heizung 

(zeit-, klimabereinigt) in 

kWh)/ (m ·a) (*14)

Energiekennwert 

(zeit-, klima-, leer-

standsbereinigt) in 

kWh/ (m ·a) (*15)

1. 1,2 bei mehr als 2 Wohnungen – 1,2 bei bis zu 2 Wohnungen ohne beheizten Keller – 1,35 

bei bis zu 2 Wohnungen mit beheiztem Keller

2. generell 2,5

3. Berechnung: Faktor (*2) x Warmwassermenge x (Warmwassertemperatur – 10) entspre-

chend §  9 Heizkostenverordnung oder Q = 20kWh/m
Wohn

 * A
Wohn

4. Berechnung: (Anteil Warmwasser: Tage Abrechnungszeitraum * 365) : Geb udenutzfl che. 

Wenn Warmwasser nicht in Brennsto menge enthalten pauschal 20 kWh/(m a).

5. Berechnung: Brennsto menge (kWh) – Anteil Warmwasser (kWh)

6. Klimafaktor des Abrechnungszeitraums im Vergleich zum langj hrigen Mittel

7. Berechnung: Energieverbrauch f r Heizung : Geb udenutzfl che x Klimafaktor

8. Summe des Energieverbrauchs f r Warmwasser

9. Ermittlung des Leerstandfaktors in Anlehnung zur „Bekanntmachung der Regeln zur Daten-

aufnahme und Datenverwendung im Wohngeb udebestand“

10. Ermittlung des Leerstandszuschlags f r den Energieverbrauchsanteil f r Warmwasser: 

Leerstandsfaktor * Energieverbrauchsanteil f r Warmwasser bei l ngerem Leerstand

11. Ermittlung des Energiekennwertzuschlags f r den Warmwasseranteil: (Warmwasserzu-

schlag (*10) * 12 Monate) : (Geb udenutzfl che * Bezugszeitraum) / hier: 36 Monate

12. Summe des Energieverbrauchs f r Heizung

13. Ermittlung des Leerstandszuschlags f r den Energieverbrauchsanteil f r Heizung: Leer-

standsfaktor * Energieverbrauchsanteil f r Heizung bei l ngerem Leerstand

14. Ermittlung des Energiekennwertzuschlags f r den Heizungsanteil: (Heizungszuschlag (*13) 

* Klimafaktor (Durchschnitt) * 12 Monate) : (Geb udenutzfl che * Bezugszeitraum) /hier: 36 

Monate

15. Ermittlung des Energiekennwertes: Kennwert Heizung (Durchschnitt) + Kennwert Warm-

wasser (Durchschnitt) + Kennwertzuschlag Heizung + Kennwertzuschlag Warmwasser + 

Kennwertzuschlag K hlung

16. m  gek hlte Geb udenutzfl che / Geb udenutzfl che x pauschal 6 kWh/(m a)

K hlung

m  gek. 
Geb u-
denutz- 
fl che

Kenn-
wert 
K hlung 
(16)

Ø

365 2547,80 1,20 3057,36

366 2547,80 1,20 3057,36

365 2547,80 1,20 3057,36

44919,000 10,00 449190

50136,000 10,00 501360

44310,000 10,00 443100

LG-NR. 083.419-2 Am Leimbachring 46-48, 69207 Sandhausen

51963 17
75212 25

78591 26

23

397227  1,21 157
426148  1,18 164

364509  1,18 141

 1,19 154

0 0
0 0

0 0

0

205766  0,001 0 0 1187884  0,001 0 0 177
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11. Fotodokumentation 
 
Ansichten Gebäude 46-48 
 

 
 

 
 
Haus 42-44, Südosten 
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Haus Nr. 42-44, Westen  
 

 
 
 
Haus Nr. 40, Norden 
 

 
 
 
Süden 
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Laubengang an der Ostseite,  Wohnungseingangstür 
3. Obergeschoss, 
 

   
 
 
Küche 
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Bad 
 

   
 
Balkon 
 

 
 
Schaden Rollladen 
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Fahrradkeller 
 

 
 
Zugang zum Fahrradkeller 
 

 
 
Spielplatz mit Freiflächen zwischen den Gebäuden 
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Zufahrt zu den Garagen und Stell-  Hof mit Garage 
plätzen von der Straße „Altes Holz“  Stellplätzen und Zufahrt zur Tiefgarage 
 

   
 
 
Stellplatz Nr. 58 im Freien 
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Tiefgarage 
 

 
 
 
Reihengarage und Stellplätze im Hof  
 

 
 
 


